
Zeichen Quelle Erläuterungen 

 

Reitweg 
§ 41(2) Nr.5 VZ 239 

StVO 

Es handelt sich um einen Sonderweg. Er darf nur von Reiter 
benutzt werden. Andere Verkehrsarten wie Radfahrer oder 
Fußgänger, dürfen ihn nicht benutzen. Dies gilt auch für 
Kutschen, da sie Fahrzeuge sind. Auf diesen Wegen dürfen 
Pferde geführt werden. Auf anderen Sonderwegen (z.B. für 
Fußgänger) darf nicht geritten und Pferde nicht geführt werden! 

 Reitverbot 
§ 41(2) Nr. 6 VZ 258 

StVO 

Verbietet das Reiten auf diesen Wegen. Pferde dürfen aber 
geführt werden. Das Zeichen gilt nicht für Kutschen, da sie 
Fahrzeuge sind. 

 

Verbot für Fahrzeuge 
aller Art 

S 41(2) Nr. 6 VZ 250 
StVO 

Verbietet die Benutzung durch Fahrzeuge aller Art, also auch 
durch Kutschen. Es gilt entgegen § 28 (2) StVO nicht für Tiere. 
Unter den in § 28 StVO genannten Tieren sind neben Vieh auch 
Reiter und Führer von Pferden aufgeführt. Es gilt also nicht für 
Reiter und Führer von Pferden! 

 

Verbot der Einfahrt 
§ 41(2) Nr. 6 VZ 267 

StVO 

Verbietet die Einfahrt für Fahrzeuge. Da für Reiter und Führer 
von Pferden die für den gesamten Fahrverkehr einheitlich 
bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß 
gelten, dürfen Reiter nicht einreiten oder Führer von Pferden 
ihre Pferde nicht hineinführen! 

 
Reitkennzeichen 

§ 51(1) 
Landschaftsgesetz 

Wer in der freien Landschaft (somit auch Straßenverkehr) oder 
im Wald reitet, muss ein gut sichtbares, am Pferd beidseitig 
(Zaumzeug) angebrachtes gültiges Kennzeichen führen. Es ist 
nicht pferde- sondern halterbezogen. Es muss jederzeit 
feststellbar sein, wer mit dem Kennzeichen unterwegs ist.  

   

 

Bitte nicht Reiten 

Grünes Schild mit weißer Hand, Aufschrift: Bitte nicht Reiten. 
Genehmigte Sperrschilder nach dem Naturschutzgesetz. Sie 
dienen der dauerhaften oder vorübergehenden Sperrung von 
Flächen, um sie z.B. während der Brutzeit oder Neuaufforstung 
vor Besucher zu schützen. 

 
Mitbenutzbare 
Wanderwege 

§ 20a DVO zum LG 

In Freistellungsgebieten ist das Reiten auf allen privaten Straßen 
und Wegen zulässig, mit Ausnahme von Wander-, Lehr- und 
Sportpfaden, die nicht zugleich als für Reiter mitbenutzbare 
Wanderwege gekennzeichnet sind. Auf so gekennzeichneten 
Wanderwegen darf geritten werden. 

 
Wald 

§ 2(1) BWaldG 
 

Wald ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Auch  
kahl geschlagene  Grundflächen, Waldwege und Lichtungen, 
Waldwiesen und Wildäsungsplätze. In der Flur oder im bebauten 
Gebiet gelegene kleinere Flächen sind nicht Wald. Reiten ist auf 
gekennzeichneten Wegen, Führen auf allen Wegen erlaubt. 

 

Flur 
RdErl. d. MfELuF vom 

17. 2. 1981 Nr.2 

Freie Landschaft sind alle Gebiete, die nicht Wald und nicht im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile oder nicht Grünflächen 
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile sind. Reiten 
auch auf privaten Straßen und Wegen, Führen darüber 
hinaus  auch auf Feldraine und Brachflächen erlaubt. 

 

Straßenverkehr 
StVO 

Auf Gehwegen darf nicht geritten werden. Die Vorfahrt- und 
Vorrangschilder gelten auch für Reiter und Führer von Pferden. 
Bei Dämmerung ist das Pferd zu beleuchten. Pferde dürfen nicht 
von Fahrzeugen aus geführt werden. Dies gilt also auch für 
Fahrräder. Es ist gegenseitige Rücksicht zu nehmen. 
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B
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 R
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nicht blendendes Licht abstrahlt. 
B

ei V
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indestens zw
ei R
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erbandes) nicht 
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A
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N
icht nur V
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O
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A
nderer verm
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w
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eiter, Fußgänger, R
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K
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eiterpass verzichtet auf den H
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adfahrer 
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N
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   § 53 L
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 N
R

W
 (G

renzen der R
eitbefugnis) 

   D
ie R

eitbefugnisse dürfen nur so ausgeübt w
erden, dass die B

elange der 
   anderen Erholungssuchenden und die R

echte der Eigentüm
er oder 

   B
esitzer nicht unzum

utbar beeinträchtigt w
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G
egenseitige Rücksichtnahm
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as R

eitrecht in N
R

W
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R
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R
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